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10,54 5%

Abteilung Waldort Fläche [ha] Prozent Bemerkung

6, 5 c, y1, b 2,78 1,32% Bachlauf+Feldrand

7 c 2,32 1,10% Bachlauf Osterkülzmühle

7 b 1,13 0,53% Blöße hinter Windrad Grenze Staat

8 b 1,48 0,70% Quellbach kleine Seite

8 a 2,51 1,19% Wiesenaufforstung L108

8 d 0,80 0,38% Qeullbereich kleine Seite

11,01 5,23%

5 % Flächen Klimaangepasstes Waldmanagement 

Neuerkirch

Gesamtfläche [ha] 210,77
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WaldInformationsSystem

Landesforsten Rheinland-Pfalz

Datum: 23.02.2024Maßstab: 1 : 12500

BAT-Konzept FA25

0 0,1 0,2 0,3 0,4
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Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Neuerkirch am ___________ 

TAGESORDNUNGSPUNKT ___ 
 

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und Haushaltsplan der OG 

Neuerkirch für die Jahre 2024/2025 
 

SACHVERHALT: 
 

Den Ratsmitgliedern war bereits mit der Einladung ein Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu-

gegangen. Frau Gumm hat bereits in der Gemeinderatssitzung am 13.03.2024 den Entwurf des doppischen 
Haushaltsplanes im Einzelnen eingehend erläutert. 

 

 

Haushaltssatzung der Gemeinde Neuerkirch 

für die Jahre 2024 und 2025 vom __________ 

 

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende 

Haushaltssatzung beschlossen: 

 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

 

Festgesetzt werden  

 

1. im Ergebnishaushalt 2024  2025 

der Gesamtbetrag der Erträge auf 887.090,00 Euro   887.150,00 Euro 

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 730.680,00 Euro 708.270,00 Euro 

das Jahresergebnis auf 156.410,00 Euro 178.880,00 Euro 

 

2. im Finanzhaushalt 2024  2025 

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 184.990,00 Euro 213.560,00 Euro 

 

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 118.830,00 Euro 118.830,00 Euro 

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 51.000,00 Euro 580.000,00 Euro 

der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf 67.830,00 Euro -461.170,00 Euro 

 

der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf -252.820,00 Euro 247.610,00 Euro 

 

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und In-

vestitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird festgesetzt für 

 

  2024       2025 

zinslose Kredite auf 0,00 Euro 0,00 Euro 

verzinste Kredite auf 0,00 Euro 0,00 Euro 

zusammen auf 0,00 Euro 0,00 Euro 

 



Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Neuerkirch am ___________ 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjah-

ren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigun-

gen) führen können, wird festgesetzt auf        0,00 Euro. 

 

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich 

Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf     0,00 Euro. 

 

§ 4 Steuersätze 

 

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:  

 

         2024  2025 

- Grundsteuer A auf       300 v.H. 300 v.H. 

- Grundsteuer B auf       250 v.H. 250 v.H. 

- Gewerbesteuer auf       360 v.H. 360 v.H. 

 

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: 

- für den ersten Hund         30 Euro   30 Euro 

- für den zweiten Hund         60 Euro   60 Euro 

- für jeden weiteren Hund        90 Euro   90 Euro 

- für jeden gefährlichen Hund      450 Euro 450 Euro 

 

§ 5 Gebühren und Beiträge 

 

Die Sätze der Gebühren und Entgelte für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgaben-

gesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden festgesetzt: 

 

         2024  2025 

1. Bestattungsgebühren     nach tatsächlichem Aufwand 

 

2. Grabnutzungsentgelt 

- Einzelgrab           250 €     250 € 

- Doppelgrab           400 €     400 € 

- Urnengrab           200 €     200 € 

- Rasengräber Urne          600 €     600 € 

- Rasengräber Sarg       1.400 €  1.400 € 

- Leichenhalle              25 €        25 € 

 

Die Ortsgemeinde Neuerkirch beabsichtigt eine Friedhofsgebührensatzung zu erlassen. Die Festsetzungen 

in § 5 treten mit Inkrafttreten der Friedhofsgebührensatzung außer Kraft. 

 

 

 

 



Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Neuerkirch am ___________ 

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen: 

 

Gemeindehaus 

Benutzung Gemeindehaus inkl. Küche bei Beerdigung     60 €    60 € 

Benutzung Gemeindehaus inkl. Küche bei sonstigen Anlässen  100 €  100 € 

Benutzung Gemeindehaus inkl. Küche bei sonstigen Anlässen (Halber Tag)   50 €    50 € 

 

Energiekosten 

Strom, je kwh        0,50 €  0,50 € 

Heizung Gemeindesaal von Okt. – April        20 €     20 € 

in den Sommermonaten, wenn notwendig, gleicher Betrag 

 

Die Ortsgemeinde Neuerkirch beabsichtigt für die Vermietung des Gemeindehauses eine Benutzungsge-

bührenordnung zu erlassen. Die Festsetzungen in § 5 treten mit Inkrafttreten der Benutzungsgebührenord-

nung außer Kraft. 

 

§ 6 Eigenkapital 

 

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 4.327.693 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigen-

kapitals zum 31.12.2023 beträgt 4.423.283,00 Euro und zum 31.12.2024  4.579.693,00 Euro. 

 

Neuerkirch, den _____________ 

Volker Wichter 

Ortsbürgermeister 

 

BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Neuerkirch beschließt die vorstehende Haushaltssat-
zung mit Haushaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025 in der vorliegenden Fas-
sung. 
 

 

BESCHLUSS: 
 laut Beschlussvorschlag. 

 abweichender Beschluss: 

  

 

 

 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder: _____ 

Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder: _____ 

 Einstimmig   beschlossen   /   abgelehnt 

 mit Stimmenmehrheit beschlossen   /   abgelehnt 

      Ja-Stimmen,       Nein-Stimmen,       Enthaltungen 



Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Neuerkirch am ___________ 

 

Ortsgemeinde Neuerkirch, den       

     (DS) 

 

(Volker Wichter) 

Ortsbürgermeister 


